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Protokoll
über die Sitzung:

Stadtsenat

am Montag, dem 3. Oktober 2022, Beginn: 14.00 Uhr
Schloss Mirabell, 2. Stock, Zimmer 200

(13. Sitzung des Jahres und 62. Sitzung der Amtsperiode)

Vorsitz: Bürgermeister Dipl.-Ing. Harald Preuner

Anwesend: Bürgermeister Dipl.-Ing. Harald Preuner ÖVP
Dr. Christoph Fuchs ÖVP
Mag. Delfa Kosic ÖVP
Mag. Harald Kratzer ÖVP
Dr. Barbara Unterkofler, LL.M. ÖVP
Bernhard Auinger SPÖ
Andrea Brandner SPÖ
Mag. Wolfgang Gallei, MBA SPÖ
Mag. Anja Hagenauer SPÖ
Mag. Martina Berthold, MBA GRÜNE
Mag. Bernhard Carl GRÜNE
Renate Pleininger FPÖ

Anwesend gemäß § 27 Abs. 1 StR:
Mag. Kay-Michael Dankl KPÖ
Dr. Christoph Ferch SALZ

Entschuldigt: Mag. Ingeborg Haller GRÜNE
Andreas Reindl FPÖ

Gemeinderatskanzlei

Schloss Mirabell
Postfach 63
5024 Salzburg

Tel. +43 662 8072 2534
Fax +43 662 8072 2085
grk@stadt-salzburg.at

Bearbeitet von
Magdalena Baumgartner
Tel. +43 662 8072 2199

Zahl (Bitte bei Antwortschreiben anführen)
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Vom Amt: MDion: MD Dr. Tischler, Mag. Rafetseder, Mag. Breitfuß; Abt. 1: Dr. Haybäck,
Mag. Hemetsberger; Abt: 4: Mag. Molnar; Abt. 5: Dipl.-Ing. Dr. Schmidbaur;
Abt. 6: Dipl.-Ing. Handl; Abt. 7: Mag. Hinterberger, Frau Svoboda;
Info-Z: Mag. Schupfer

Schriftführerin: Magdalena Baumgartner

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Einberufung ordnungsgemäß
erfolgte und die Beschlussfähigkeit gegeben ist. Er weist auf die Übertragung der Sitzung im
Internet hin.

Rechtzeitig vor Beginn der Sitzung wurde beim Vorsitzenden folgender Antrag gemäß
§ 22 GGO eingebracht:

Fahrradgarage Nelböckviadukt
(§ 22/2022/126) (GR Dr. Fuchs) (Beilage 1)

Der Antrag wird zur weiteren geschäftsordnungsgemäßen Behandlung im Wege des
Magistratsdirektors an die zuständige Fachabteilung weitergeleitet.

Außerhalb der Tagesordnung:

Eine Auflistung über den aktuellen Stand der Betriebsmittel-Zahlungsmittelreserve und die
COVID-19-Rücklage wurde vor der Sitzung den Ressorts und Fraktionen zur Verfügung
gestellt und ist diesem Protokoll beigefügt. (Beilage 2)

Vortrag Gemeinderat Fuchs, Christoph, Dr. (TOP 1)

D/00/120720/2022/005
Förderung "Unterstützung Mitarbeiter:innen Fest
der LPD Salzburg"

Der Gemeinderat wolle beschließen:
1. Die Stadt Salzburg gibt dem Ansuchen der Landespolizeidirektion Salzburg vom 5.9.2022
statt und gewährt eine Förderung im Rahmen der allgemeinen Subventionsrichtlinien in
Höhe von € 10.000,--, für die Miete im Messezentrum Salzburg beim Mitarbeiter:innenfest
am 13.9.2022.
2. Zur Bedeckung der Förderung im laufenden Budgetjahr 2022 wird gemäß § 8
Haushaltssatzung in Absprache mit dem Finanzressort folgende außer- bzw. überplanmäßige
Erhöhung beschlossen:
VASt. 1.01000.750000.0 Erhöhung um € 10.000,--.
Die Bedeckung erfolgt durch eine Behebung aus der Betriebsmittel-Zahlungsmittelreserve
(VASt.2.91200.895000.2).

Der Berichterstatter stellt den Antrag auf Zustimmung zum Amtsvorschlag der MD/00 vom
6.9.2022.
Einstimmiger Antrag an den Gemeinderat (Beilage 3)

Vortrag Gemeinderat Fuchs, Christoph, Dr. (TOP 2)

D/03/103704/2022/001
IT-Beschaffung Microsoft
Office Professional 2021
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Der Stadtsenat möge gemäß Punkt 1.2.1. Anhang GGO beschließen:
Den Ankauf der Software-Suite Microsoft Office Professional in der aktuellsten Version um €
530.311 Netto. Die Bedeckung erfolgt über die VASt 5.01600.070500 Aktivierungsfähige
Rechte (immaterielle Vermögenswerte), EDV

Der Berichterstatter stellt den Antrag auf Zustimmung zum Amtsvorschlag der MD/03 vom
1.9.2022 mit der Maßgabe der finanztechnischen Abwicklung im Sinne der
Bedeckungsäußerung der Abt. 4/00 vom 20.9.2022.
Einstimmiger Beschluss (Beilage 4)

Vortrag Gemeinderat Fuchs, Christoph, Dr. (TOP 3)

D/03/137736/2022/001
Budget 2022; Postdienste;
Erhöhung aus Betriebsmittelrücklage

Der Gemeinderat möge beschließen:
Entnahme von € 290.000,- aus der der Betriebsmittelrücklage bei gleichzeitiger Erhöhung
der Postdienste des Einwohner- und Standesamt um € 160.000 sowie Erhöhung der
Postdienste des Gesundheitsamtes um € 130.000.

Der Berichterstatter stellt den Antrag auf Zustimmung zum Amtsvorschlag der MD/03 vom
22.9.2022 mit der Maßgabe der finanztechnischen Abwicklung im Sinne der
Bedeckungsäußerung der Abt. 4 vom 29.9.2022.
Einstimmiger Antrag an den Gemeinderat (Beilage 5)

P a r t e i e n v e r e i n b a r u n g

Vortrag Gemeinderat Fuchs, Christoph, Dr. (TOP 4)

1/00/10260/2022/015
Subvention 2022
Salzburger Zivilschutzverband

Der Stadtsenat möge gemäß Pkt. 1.2.15 des Anhanges zur Gemeinderatsgeschäftsordnung
beschließen:
Der im Haushaltvoranschlag 2022 unter der VASt. 1.18000.757000.4 - Zivilschutz -
laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck, vorgesehenen
Betrag in der Höhe von 50.000 € wird dem Salzburger Zivilschutzverband als Subvention
zur Verfügung gestellt.
Die Auszahlung des Betrages erfolgt auf einmal.

Der Berichterstatter stellt den Antrag auf Zustimmung zum Amtsvorschlag der Abt. 1/00
vom 19.9.2022 und Auszahlung der Subvention abweichend von den Subventionsrichtlinien
in einer Summe.
Einstimmiger Beschluss (Beilage 6)

GR Brandner während der Behandlung des Amtsberichtes nicht im Sitzungssaal.

Vortrag Gemeinderat Kosic, Delfa, Mag. (TOP 5)

2/00/19301/2022/002
Betriebskostenzuschuss 2022
Restzahlung
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1. Der Stadtsenat möge gemäß Pkt. 1.2.15. des Anhanges zur GGO beschließen:
Als zweite Teilzahlung auf den Betriebskostenzuschuss 2022 erhält
- die BG Sportzentrum Mitte eine Förderung in Höhe von 37.054 Euro,
- der ASKÖ Landesverband eine Förderung in Höhe von 35.757 Euro und
- der ASV Salzburg eine Förderung in Höhe von 13.679 Euro.
2. Der Kultur-, Bildungs- und Sportausschuss möge gemäß Pkt. 2.2.4. des Anhanges zur
GGO beschließen:
Als zweite Teilzahlung auf den Betriebskostenzuschuss 2022 erhält
- der Polizeisportverein Salzburg eine Förderung in Höhe von 7.497 Euro,
- der Salzburger Turnverein eine Förderung in Höhe von 8.219 Euro,
- der Athletikklub ASVÖ Salzburg eine Förderung in Höhe von 4.000 Euro,
- der Postsportverein Salzburg eine Förderung in Höhe von 2.298 Euro,
- der ATSV Salzburg eine Förderung in Höhe von 3.393 Euro,
- das Billard Sport- und Leistungszentrum eine Förderung in Höhe von 3.616 Euro, - der
TSC Dance & Lifestyle eine Förderung in Höhe von 1.477 Euro und
- der USK Gneis eine Förderung in Höhe von 3.072 Euro.
3. Die Überzahlung an den SV Austria Salzburg in Höhe von 2.269 Euro wird beim
Betriebskostenzuschuss 2023 berücksichtigt.
4. Die Zuschüsse beziehen sich auf bereits im Vorjahr geleistete Zahlungen. Zur Vermeidung
von Finanzierungskosten erfolgt die Auszahlung der Förderungen abweichend von § 5 Abs. 1
der Subventionsrichtlinien in einer Summe.

Die Berichterstatterin stellt den Antrag auf Zustimmung zum Amtsvorschlag der Abt. 2/00
vom 5.9.2022 und Auszahlung der Zuschüsse abweichend von den Subventionsrichtlinien in
einer Summe.
Einstimmiger Beschluss (Beilage 7)

Vortrag Gemeinderat Fuchs, Christoph, Dr. (TOP 6)

5/03/37014/2019/024
Änderung des Flächenwidmungsplanes
und gleichzeitige Aufstellung des Bebauungsplanes
der Grundstufe „TAXHAM-WALS 28 /G1“ Bereich
Siezenheimer Straße / Otto-von-Lilienthal-Straße
Gst. 1219/3 und 1355 (jeweils Teilflächen),
beide KG Siezenheim II Beschlussfassung über die
Verordnungen durch den Gemeinderat

Der Gemeinderat möge beschließen:
„Gemäß § 65 Abs 6 des Salzburger Raumordnungsgesetzes 2009 wird die gegenständliche
Änderung des Flächenwidmungsplanes 1997 entsprechend der planlichen Darstellung ON 25
und die Aufstellung des Bebauungsplanes der Grundstufe „Taxham-Wals – 28 / G1“
entsprechend der planlichen Darstellung ON 26, jeweils für den Bereich Siezenheimer
Straße / Otto-von-Lilienthalstraße, Gst. 1219/3 und Gst. 1355 , KG 56554, Siezenheim II,
beschlossen.“

Der Berichterstatter stellt den Antrag auf Zustimmung zum Amtsvorschlag der Abt. 5/03
vom 14.9.2022.
Einstimmiger Antrag an den Gemeinderat (Beilage 8)

Vortrag Gemeinderat Kratzer, Harald, Mag. (TOP 7)

6/04/133495/2022/001
Otto-Holzbauer-Straße bis Kreuzhofweg
Neuerrichtung eines gemischten Geh- und Radweges
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Der Bauausschuss möge gemäß Punkt 4.2.3 des Anhanges zur GGO beschließen:
1) Die Neuerrichtung eines gemischten Geh- und Radweges von der Otto-Holzbauer-Straße
bis Kreuzhofweg soll gemäß beiliegendem Lageplan M 1:250 umgesetzt werden.
Der Stadtsenat möge gemäß GGO beschließen:
2) Die Finanzierung erfolgt, entsprechend Punkt E, mit € 100.000,-- im Jahr 2022 und mit €
65.000,-- im Jahr 2023.

Im Sinne der geführten Diskussion wird der Amtsbericht der Abt. 6/04 vom 1.9.2022
auf Antrag der ÖVP zu Klubberatungen zurückgestellt.
Klubberatung (Beilage 9)

Vortrag Gemeinderat Fuchs, Christoph, Dr. (TOP 8)

7/00/28676/2021/017
Zentraler Einkauf und Lager -
Überplanmäßige Bedeckung für Handelswaren,
Amtsbericht

Der Gemeinderat möge beschließen:
Überplanmäßige Bedeckung der unten angeführten Voranschlagstellen durch Entnahme aus
der Betriebsmittelrücklage (VASt 2.91200.895000.2)
1.82000.413000.1 Zentraler Einkauf und Lager, Handelswaren,
Erhöhung um € 150.000
1.82000.413100.9 Zentraler Einkauf und Lager, Handelswaren – Treibstoffe,
Erhöhung um € 300.000

Der Berichterstatter stellt den Antrag auf Zustimmung zum Amtsvorschlag der Abt. 7/00
9.9.2022.
Einstimmiger Antrag an den Gemeinderat (Beilage 10)

Ende der öffentlichen Sitzung: 14.17 Uhr

Die Schriftführerin:

Der Magistratsdirektor:

Der Vorsitzende:

Dauer der Sitzung: 17 Minuten
Anzahl der behandelten Geschäftsstücke: 8

Der Stadtsenat behandelt im Rahmen der Sitzung gemäß § 29 Abs. 4 StR bzw. § 34 Abs. 2
GGO einen Vorlagebericht im nichtöffentlichen Teil der Sitzung. Darüber wird ein eigenes
Protokoll erstellt.


